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1. Allgemeine Verwaltungs-Sachen.

Bekanntmachung,
betreffend die den mittleren nuud unteren Beamten der Verwaltung des Kaiser Wilhelm-Kanals
bei der Beschäftigung im Loots-, Fahr-, Vagger= und Streckenaufsichtsdienst zu gewährenden

Vergütungen.
Auf Grund des F§. 5 der Kaiserlichen Verordnung, betreffend die Tagegelder und Fuhrkosten von

Beamten der Verwaltung des Kaiser Wilhelm-Kanals vom 24. Februar 1897, (Reichs-Gesetzbl. S. 19)
bestimme ich das Folgende:

8.1
Die Lootsen sowie die Besatzung der Schleppdampfer, Dampfbagger, Dampfprähme und sonstiger

Dienstfahrzeuge erhalten für die Beschäftigung im Loots-, Fahr= und Baggerdienst keine Tagegelder und
Fuhrkosten nach Maßgabe der Kaiserlichen Verordnung vom 21. Juni 1875 (Reichs-Gesetzbl. S. 249).
An Stelle derselben werden ihnen bei einer ununterbrochen mindestens 8 Stunden andauernden dienstlichen
Beschäftigung außerhalb ihres dienstlichen Wohnorts Tage= und Nachtgelder nach den in den folgenden
Paragraphen aufgeführten Sätzen gewährt.

S. 2.
An Tagegeldern erhalten, sofern sie einer Schiffsmess nicht angehören:1. Baggermeister für den Tag . 1MA.

2. Lootsen, Schiffsführer, Stuerleue Wiaschinisten undWaschinisen- asjstenten fürTag ... .. 0-75
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